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Es gehört den Vorrechten eINEs 1ıschofs, hochwürdıgen Institutlionen
WIE der 1heologıischen Le1pz1g einem Vortragenden werden.
Ich gebe £. dass MIr dies durchaus TC ınNÖößt Man könnte U  - VCI-

sucht se1n, 1ne akademıische Vorlesung mıt wissenschaftlıchen Ambıtionen
nachzuahmen. In der ege. wırd das scheıtern. Denn als Bıschofr 1St 1111A0 eın
Wissenschaftler Als Bıschofr 1st 1111A0 als Kırchenleiter unterwegs, der In dem,
WAS SCH hat, auf wıissenschaftliche Erkenntnisse anderer zurückgre1-
tfen darf und 1L1USSs e1 meldet 1111A0 siıch mıt 1 hemen und nnNalten Wort,
die 1111A0 für die Kırche für zukunftsrelevant hält Und Cn  U möchte ich
das MI1r gestellte 1 hema für diesen en auch verstehen und darüber mi1t
Ihnen INns espräc. kommen.

Voraussetzungen
en Judentum und sSI1am gilt das Christentum trachtionell als „Keliıgıon des
Buches‘“. Wr sınd auch andere Keliıgionen sehr ohl VON eilıgen Schrif-
ten epragt, tellung und Geltung derselben 1st aber für das (Jjanze der ]JeWEeL-
1gen elıgı1on EeuUuflc unklarer als dies be1 den dre1 genannten Keligiıonen
der Fall 1st e1 1St dieser Umstand gerade für das Christentum keine

Vortrag VOT dem Fördervereın der Theologiıschen Fakultät Leipzıg 2016 DIie
Vortragsdiktion Ist beibehalten
Vegl Hans-  1ın Barth. Oogmatık, evangelıscher (ilaube 1m Kontext der Weltrelig10-
HCL, Barth bezieht sıch dort autf dıe Schrıiften 1m Hındurlsmus und uddhısmus
und stellt deren kanonıische „Differenziertheit (gegenüber dem CAriıstliıchen anon
test.
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Die Heilige Schrift  
als Buch der Kirche1

Vorrede

Es gehört zu den Vorrechten eines Bischofs, an hochwürdigen Institutionen 
wie der Theologischen Fakultät Leipzig zu einem Vortragenden zu werden. 
Ich gebe zu, dass mir dies durchaus Ehrfurcht einflößt. Man könnte nun ver-
sucht sein, eine akademische Vorlesung mit wissenschaftlichen Ambitionen 
nachzuahmen. In der Regel wird das scheitern. Denn als Bischof ist man kein 
Wissenschaftler. Als Bischof ist man als Kirchenleiter unterwegs, der in dem, 
was er zu sagen hat, auf wissenschaftliche Erkenntnisse anderer zurückgrei-
fen darf und muss. Dabei meldet man sich mit Themen und Inhalten zu Wort, 
die man für die Kirche für zukunftsrelevant hält. Und genau so möchte ich 
das mir gestellte Thema für diesen Abend auch verstehen und darüber mit 
Ihnen ins Gespräch kommen.

1. Voraussetzungen

Neben Judentum und Islam gilt das Christentum traditionell als „Religion des 
Buches“. Zwar sind auch andere Religionen sehr wohl von Heiligen Schrif-
ten geprägt, Stellung und Geltung derselben ist aber für das Ganze der jewei-
ligen Religion deutlich unklarer als dies bei den drei genannten Religionen 
der Fall ist.2 Dabei ist dieser Umstand gerade für das Christentum keine 

1 Vortrag vor dem Förderverein der Theologischen Fakultät Leipzig am 9. 5. 2016. Die 
Vortragsdiktion ist beibehalten.

2 Vgl. Hans-Martin Barth, Dogmatik, evangelischer Glaube im Kontext der Weltreligio-
nen, 192ff. Barth bezieht sich dort auf die Schriften im Hinduismus und Buddhismus 
und stellt deren kanonische „Differenziertheit“ (gegenüber dem christlichen Kanon) 
fest.
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Selbstverständlichkeıit VON Begınn SCWESCH. eILDramatık der S1tua-
on schildert der Dogmenhistoriker Karlmann Beyschlag W1IE OL .„„UOhne
/ weiıfel befand siıch dıe 1IrC ge1t der Mıtte des In der schwersten
Ex1istenzkrise iıhrer Geschichte Von en NSe1lten ehasst und verfolgt,
gleich aber auch unterwandert VON emanzıpatorischen gnostischen Gruppen
und Gegenkirchen er Art, e1 selhest noch ohne verbindliche auDenSsS-
OLINECL)L, schlen 1IUT noch ıne rage der Zeıt, Wnnn die Kırche 1mM Strudel
des zunehmenden ST CcCHNenN Pluralısmus untergehen und die außerlich noch
festgehaltene Einheılt siıch In synkretistische Auflösungserscheinungen VCI-

wandeln würde ““ Aus dieser Bedrohung heraus kristallisıerten siıch chheß-
ıch die dre1 sogenannften ‚katholıschen Normen““ heraus: Wahrheitsregel,
kırchliches Amt und ehben der Schriftkanon

Von da a steht dıe Heilıge Schrift en und Neuen lTestaments In der
1IrC In höchster Autorität. e Entstehung des neutestamentlichen Kanons
1St e1 eın Akt der 1ıllkür. Keıine kırchliche Einzelautorıität hat AUS der
nzah VON Schriften ausgewählt. In einem langjährıgen TOZESS en siıch
vielmehr dıe en herausgehoben, dıe VON e1lner Unmıittelbarkeıt, einer
„Erstlichkeit” des Zeugn1sses gekennzeichnet n’ dıe dıe I1 uCcC
der Christusoffenbarung 7U Ausdruck rachte e acC dieser C’hr1is-
tusoffenbarung e 9 dıe en kanonıisch werden 1e6ß Jleraus erg1bt
sıch auch dıe bemerkenswerte Vielfältigkeit des neutestamentlichen Kanons
be1 gleichzeıitiger Konzentration auf die gemeinsame Mıtte Dazu Werner
er! ‚„„Was der Paraklet In en Späteren beım Hören des Wortes 11-
wärtigt, 1st dem Sachgehalt nach immer egründe! In dem, WAS die Apostel
schört und esehen hatten, und ann 1IUT vergegenwärtigt werden,
das Zeugn1s der ugen- und UÜhrenzeugen vernehm bar emacht WIT| Aus
diesem trund kommt dem Zeugn1s des Urgeschlechtes der Kırche eın eIN-

04zıgartıiger KRang
BIs 71 heutigen lag gcht 1111A0 In der 1IrC mıt großer Hochachtung

mıt der eilıgen chriıft I hes gilt In römıisch-katholischen (jeg meınden
ebenso W1IE In orthodoxen (GJemeıinden, In denen dem E, vangelıar besondere
Ehrerbietung dargebrac. WITd. Und natürliıch gilt auch für die ‚ Vall-

gelısch-Ilutherische Kırche, die 1111A0 se1t 500 ahren als 1IrC des Wortes
bezeichnet. I hese Hochachtung eıiıtforderte aber zugle1ic. 1ne permanente
Verständigung über die Auslegung der chrıft Wilie hat 1111A0 dıe unterschlied-

Karlmann Beyschlag, Girundrıiß der Dogmengeschichte, Oftt und dıe Welt, 2.,
neubearb. C]  S Auflage. armMSsSLas 198 7, 165
Werner ert, Der christliche (ilaube Grundlinien der Iutherischen Oogmatık, Auf-
lage, rlangen 1988, 1 /4
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Selbstverständlichkeit von Beginn an gewesen. Die ganze Dramatik der Si tua-
tion schildert der Dogmenhistoriker Karlmann Beyschlag wie folgt: „Ohne 
Zweifel befand sich die Kirche seit der Mitte des 2. Jh. in der schwersten 
Existenzkrise ihrer Geschichte. Von allen Seiten gehasst und verfolgt, zu-
gleich aber auch unterwandert von emanzipatorischen gnostischen Gruppen 
und Gegenkirchen aller Art, dabei selbst noch ohne verbindliche Glau bens-
normen, schien es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Kirche im Strudel 
des zunehmenden christlichen Pluralismus untergehen und die äußerlich noch 
festgehaltene Einheit sich in synkretistische Auflösungserscheinungen ver-
wandeln würde.“3 Aus dieser Bedrohung heraus kristallisierten sich schließ-
lich die drei sogenannten „katholischen Normen“ heraus: Wahrheitsregel, 
kirchliches Amt und eben der Schriftkanon.

Von da ab steht die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments in der 
Kirche in höchster Autorität. Die Entstehung des neutestamentlichen Kanons 
ist dabei kein Akt der Willkür. Keine kirchliche Einzelautorität hat aus der 
Unzahl von Schriften ausgewählt. In einem langjährigen Prozess haben sich 
vielmehr die Schriften herausgehoben, die von einer Unmittelbarkeit, einer 
„Erstlichkeit“ des Zeugnisses gekennzeichnet waren, die die ganze Wucht 
der Christusoffenbarung zum Ausdruck brachte. Die Sache dieser Chris-
tusoffenbarung war es, die Schriften kanonisch werden ließ. Hieraus ergibt 
sich auch die bemerkenswerte Vielfältigkeit des neutestamentlichen Kanons 
bei gleichzeitiger Konzentration auf die gemeinsame Mitte. Dazu Werner 
Elert: „Was der Paraklet in allen Späteren beim Hören des Wortes vergegen-
wärtigt, ist dem Sachgehalt nach immer begründet in dem, was die Apostel 
gehört und gesehen hatten, und es kann nur so vergegenwärtigt werden, daß 
das Zeugnis der Augen- und Ohrenzeugen vernehmbar gemacht wird. Aus 
diesem Grund kommt dem Zeugnis des Urgeschlechtes der Kirche ein ein-
zigartiger Rang zu.“4

Bis zum heutigen Tag geht man in der Kirche mit großer Hochachtung 
mit der Heiligen Schrift um. Dies gilt in römisch-katholischen Gemeinden 
ebenso wie in orthodoxen Gemeinden, in denen dem Evangeliar beson dere 
Ehrerbietung dargebracht wird. Und natürlich gilt es auch für die evan-
gelisch-lutherische Kirche, die man seit 500 Jahren als Kirche des Wortes 
bezeichnet. Diese Hochachtung erforderte aber zugleich eine permanente 
Verständigung über die Auslegung der Schrift. Wie hat man die unterschied-

3 Karlmann Beyschlag, Grundriß der Dogmengeschichte, Bd. 1. Gott und die Welt, 2., 
neubearb. u. erw. Auflage. Darmstadt 1987, 165.

4 Werner Elert, Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik, 6. Auf-
lage, Erlangen 1988, 174f.
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lıchen Worte verstehen ? elche Gewichtung In den vielfältigen Aussagen
1bt In der 1IrC er /eıiten wurde arubDer iImmer wıeder heftig 1SKU-
tert und manchmal gestritten. Olcher Streıit 1St tfreilich nıemals Zeichen des
erfalls, sondern 1mM Gegenteil Zeichen afür, dass die Kırche iıhre acC
nngt. nsofern sınd auch die Jüngeren Debatten In UNSCICT Landeskırche ke1-
NeSsSTalls mıt Mısstrauen betrachten.

Diıe hıistorisch-kriıitische Kxegese
e moderne LE, Xxegese der eiılıgen chriıft 1St hıs auf den heutigen lag maßb-
eblıch bestimmt Urc das, W ASs 1111A0 historisch-kritische EXxegese nenn
/ war hat 1111A0 deren Ende schon mehrfach herbeıreden Wollen‚5 doch eifreut
S1e€ siıch hıs In die Gegenwart höchster Relevanz. Insoweıt dıe historischkrI1-
tische Methode den 1C auf dıe historische Einbettung und Bedingtheıit
VON lexten gelegt hat, hat S1e€ einem vertieften Verständnis der Worte
der eiılıgen Schrift beigetragen. Darın 16g ıhre bleibende Bedeutung. Da
allerdings, 1E In ep1ıgonaler vVerflachung 71 Instrument aliur wird, dıe
Geltung der nıcht mehr Cn  U nehmen mussen, 1St urchaus KrI-
t1k der historisch-kritischen ethode angebracht. ESs sınd VOT em die einst
VON Ernst Iroeltsch In seInem berühmten ufsALZ VON S98 „UÜber historische
und dogmatısche Methode In der eologie” reklamıerten rundprinzıpıien,
dıe einer Ideenkrtitik edurifen /Zu diesen Prinzıpien gehört die 101 Da-
nach <1bt mi1t 1C auf dıe Geschichtsforschung 1IUT Wahrscheinlichkeıits-
urtelle und keine Giew1lssheılten. I hes ilt dann auch für eben, ırken und
TE VON Jesus. Als zweıtes Prinzıp nenn Iroeltsch dıe nalogıe. em
historischen Gieschehen 16g emnach e1in Kern VON Gleichartigkeit
grunde. SO <1bt keine analogielosen Ere1ign1sse. Was heute unmöglıch
lst, und 1st auch ]edem anderen Zeıtpunkt unmöglıch, z B C1I-
WASs W1IE Jlotenauferstehung. Schließlic das Prinzıp der Korrelation. es
Geschehen 1mM KOSMOS au In einer Kette VON Ursache und ırkung ab
Damıt <1bt keine dırekte Einwirkung (jottes auf innerweltliche orgänge
und Zusammenhänge.

ESs 1St keine NCLC Erkenntnis, dass auch hınter diesen dre1 Grundprinzipien
zunächst einmal e1in bestimmtes steht, das maßgeblıc VON der Na-
turwissenschaft des 185 und 19 Jahrhunderts epragt 1st und In bedeutenden

NC schon (Gerhard Maıer, IDER nde der historisch-kritischen Methode., Auflage WUup-
pertal 1975
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lichen Worte zu verstehen? Welche Gewichtung in den vielfältigen Aussagen 
gibt es? In der Kirche aller Zeiten wurde darüber immer wieder heftig disku-
tiert und manchmal gestritten. Solcher Streit ist freilich niemals Zeichen des 
Verfalls, sondern im Gegenteil Zeichen dafür, dass die Kirche um ihre Sache 
ringt. Insofern sind auch die jüngeren Debatten in unserer Landeskirche kei-
nesfalls mit Misstrauen zu betrachten.

2. Die historisch-kritische Exegese

Die moderne Exegese der Heiligen Schrift ist bis auf den heutigen Tag maß-
geblich bestimmt durch das, was man historisch-kritische Exegese nennt. 
Zwar hat man deren Ende schon mehrfach herbeireden wollen,5 doch erfreut 
sie sich bis in die Gegenwart höchster Relevanz. Insoweit die historischkri-
tische Methode den Blick auf die historische Einbettung und Bedingtheit 
von Texten gelegt hat, hat sie zu einem vertieften Verständnis der Worte 
der Heiligen Schrift beigetragen. Darin liegt ihre bleibende Bedeutung. Da 
aller dings, wo sie in epigonaler Verflachung zum Instrument dafür wird, die 
Geltung der Bibel nicht mehr so genau nehmen zu müssen, ist durchaus Kri-
tik der historisch-kritischen Methode angebracht. Es sind vor allem die einst 
von Ernst Troeltsch in seinem berühmten Aufsatz von 1898 „Über historische 
und dogmatische Methode in der Theologie“ reklamierten Grundprinzipien, 
die einer Ideenkritik bedürfen. Zu diesen Prinzipien gehört die Kritik. Da-
nach gibt es mit Blick auf die Geschichtsforschung nur Wahrscheinlichkeits-
urteile und keine Gewissheiten. Dies gilt dann auch für Leben, Wirken und 
Lehre von Jesus. Als zweites Prinzip nennt Troeltsch die Analogie. Allem 
historischen Geschehen liegt demnach ein Kern von Gleichartigkeit zu-
grunde. So gibt es keine analogielosen Ereignisse. Was heute unmöglich 
ist, war und ist auch zu jedem anderen Zeitpunkt unmöglich, z. B. so et-
was wie Totenauferstehung. Schließlich das Prinzip der Korrelation. Alles 
Geschehen im Kosmos läuft in einer Kette von Ursache und Wirkung ab. 
Damit gibt es keine direkte Einwirkung Gottes auf innerweltliche Vorgänge 
und Zusammenhänge.

Es ist keine neue Erkenntnis, dass auch hinter diesen drei Grundprinzipien 
zunächst einmal ein bestimmtes Weltbild steht, das maßgeblich von der Na-
turwissenschaft des 18. und 19. Jahrhunderts geprägt ist und in bedeutenden 

5 So schon Gerhard Maier, Das Ende der historisch-kritischen Methode, 3. Auflage Wup-
pertal 1975.
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Te1llen als UDernNO gelten ann und 1L1USSs e antıdogmatische Stobßrichtung
d1eser Prinzıpien hat jJedenfalls überdeckt, dass 1E selhest dogmatısch be-
st1mmt sınd und damıt auch der Dogmenkritik unterziehen. Ihre Wiırkkraft
jedenfalls 1St hıs auf den lag 110 S1e hat, SALZ anders als dies ursprung-
ıch edacht WAdl, einer CL OTTILEN Subjektivierung der Exegese be1igetra-
SC Wahrscheinlich 16g darın iıhr Erfolgsrezept In einer VON Indıyıdualität
und subjektiver Entfaltung gepragten Welt Lhese Subjektvierung al-
lerdings auch iImmer wıeder einem Auseinanderbrechen dessen, WAS 1111A0

kırchlichen ONSENS nenn ESs gcht hier nıcht darum, In e1in Lamento über
die S UuD) ektivierung der J1heologıe verTallen ESs gcht hler vielmehr darum,
dA1ese Subjektivität VON einer echten G(iemennschaft bergen lassen, VON der
(jemennschaft der Gläubigen, VON der G(iemennschaft der 1IrC

Diıe Heilige Schrift als Buch der Kırche?!

Der 1fe me1lner Ausführungen könnte 1mM evangelıschen Kontextf M1sSSver-
ständlıch SeIN. Hat Martın er dıe Autorıität der Schrift nıcht dıe
Autorıität der Kırche erhoben? Bezogen auf das Lehramt Wl dies siıcher
Keineswegs aber bezogen auf die (emennschaft der Gläubigen, dıe ]Ja als
creatura verbı verstand. urch das Wort erschaftfen entsteht ıne (je meı1ln-
schaft des auDens und Auslegens. /Zu dieser (ieme1nnschaft ann 1111A0 hın-
Zzufrefen Oder ternbleiben IrTıitt 1111A0 aber hInzu, dann 1rg siıch das S UuD) ekt In
die COMMUNIO. Als COMMUNIO lesen WIT die Worte der eilıgen chrıft Als
COMMUNILO emühen WIT UNSs ıne AD SCINESSCLILC Auslegung. ESs Wl AUSSC-
rechnet der ( mes1i10lutheraner Flacıus auch noch e1in nhänger der Verhbal-
inspiration der 1ne Girunderkenntnis der modernen Hermeneutik formu-
hert hat Danach äng das Verständnis eINES lextes den Krıiterien des
Verstehens und erg1bt siıch nıcht zwangsläufig AUS dem exf selhst Wiıll 1111A0

aIsSO eiInem geme1inschaftlıchen Verstehen und damıt e1lner geme1nsa-
1111 Auslegung kommen, gemeinsamer Krıiterien des Verstehens
und damıt des Auslegens.” Und CHAaU d1eser Vorgang vollzıiecht siıch In der
1IrC B1Ss auf den heutigen lag werden eshalbh alle Verkündigerinnen und
Verkündiger UNSCICT Kırche auf dıe Heilıge Schrift eilnerseılts und dıe alt-
kırchlichen SOWIE die Iutherischen 5Symbole andererseılts In ihrer erkündıi-
ZUNS verpflichtet. Es sınd diese Bekenntnisse, die einen gemeinsamen /u-
DAl Z£ZUT eilıgen chriıft überhaupt eTrsI ermöglıchen. e1 esteht dıe

Vegl Flacıus, Clavıs “AC T AC scrıpturae.
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Teilen als überholt gelten kann und muss. Die antidogmatische Stoßrichtung 
dieser Prinzipien hat jedenfalls überdeckt, dass sie selbst dogmatisch be-
stimmt sind und damit auch der Dogmenkritik zu unterziehen. Ihre Wirkkraft 
jedenfalls ist bis auf den Tag enorm. Sie hat, ganz anders als dies ursprüng-
lich gedacht war, zu einer enormen Subjektivierung der Exegese beigetra-
gen. Wahrscheinlich liegt darin ihr Erfolgsrezept in einer von Individualität 
und subjektiver Entfaltung geprägten Welt. Diese Subjektvierung führt al-
lerdings auch immer wieder zu einem Auseinanderbrechen dessen, was man 
kirchlichen Konsens nennt. Es geht hier nicht darum, in ein Lamento über 
die Subjektivierung der Theologie zu verfallen. Es geht hier vielmehr darum, 
diese Subjektivität von einer echten Gemeinschaft bergen zu lassen, von der 
Gemeinschaft der Gläubigen, von der Gemeinschaft der Kirche.

3. Die Heilige Schrift als Buch der Kirche?!

Der Titel meiner Ausführungen könnte im evangelischen Kontext missver-
ständlich sein. Hat Martin Luther die Autorität der Schrift nicht gegen die 
Autorität der Kirche erhoben? Bezogen auf das Lehramt war dies sicher so. 
Keineswegs aber bezogen auf die Gemeinschaft der Gläubigen, die er ja als 
creatura verbi verstand. Durch das Wort erschaffen entsteht eine Gemein-
schaft des Glaubens und Auslegens. Zu dieser Gemeinschaft kann man hin-
zutreten oder fernbleiben. Tritt man aber hinzu, dann birgt sich das Subjekt in 
die communio. Als communio lesen wir die Worte der Heiligen Schrift. Als 
communio bemühen wir uns um eine angemessene Aus legung. Es war ausge-
rechnet der Gnesiolutheraner Flacius – auch noch ein Anhänger der Verbal-
inspiration –, der eine Grunderkenntnis der modernen Hermeneutik formu-
liert hat. Danach hängt das Verständnis eines Textes an den Kriterien des 
Verstehens und ergibt sich nicht zwangsläufig aus dem Text selbst. Will man 
also zu einem gemeinschaftlichen Verstehen und damit zu einer gemeinsa-
men Auslegung kommen, bedarf es gemeinsamer Kriterien des Verstehens 
und damit des Auslegens.6 Und genau dieser Vorgang vollzieht sich in der 
Kirche. Bis auf den heutigen Tag werden deshalb alle Verkündigerinnen und 
Verkündiger unserer Kirche auf die Heilige Schrift einerseits und die alt-
kirchlichen sowie die lutherischen Symbole andererseits in ihrer Verkündi-
gung verpflichtet. Es sind diese Bekenntnisse, die einen gemeinsamen Zu-
gang zur Heiligen Schrift überhaupt erst ermöglichen. Dabei besteht die 

6 Vgl. Flacius, clavis sacrae scripturae.



CARSIEN

Zuordnung In einem Unter- und Überordnungsverhältnis VON HOTTILLANS

und nNnormafta dıe Bekenntnisse und iıhre Krıiterien stehen nıcht In
eiInem leeren Raum, sondern resultieren selhest wıeder unmıiıttelbar AUS der
eiılıgen chriıft und sınd jeweils 1hr prüfen Wahrscheinlich en WIT
als Verkündiger In der evangelıschen Iradıtıiıon ange versaumt, die kırch-
lıchen Bekenntnisse In UNSCICT Kırche pflegen Das aber WATEe eın Ver-
säumnı1s, das Lasten dessen geht, WASs 1111A0 kırchliche (emennschaft nenn
Auf diese Art und We1lse hätte 1111A0 In der evangelıschen Kırche £ W das
Papsttum eINEs Einzelnen abgeschafft, aber zugle1ic das Papsttum VON Miıl-
hhonen einzelner ubjekte eingeführt. Und ich scheue miıich nıcht, das
Iutherisch nennen!

Wır brauchen 1Ne kırchliche, 1ne geme1inschaftliıche Auslegung der He1-
1gen Schrift Martın L uther hat dies beschrieben als ucC nach dem, yn  dS
C'hristum treibet"“. och Ware kurz gegriffen, be1 diesem N atz STE-
hen Jeiben Denn auf welche Art und We1lse WISSen WIT denn eIWwWwaAs
Substantıielles über C’hristus Hıer welterer Konkretionen, damıt das
Wort VON C'’hristus nıcht leer und hestrakt bleiht Als Iutherischer Iheologe
111 ich miıich auf ıterien und Konkretionen bezıehen, dıe In d1eser 1IrC
einstmals In den Bekenntnissen vereinbart worden Sınd. Ich möchte auf vier
verweılsen, die In me1lner eigenen Verkündigungsprax1s ıne besondere
pIelen und die ich für die /Zukunft der Kırche für unabdıngbar

„ Sold UCTU SCHLDIUFG iUudex, ef reguld £6

Lheser NSatz entstammıtT einer einschlägıgen Stelle der Konkordıienformel, auf
die noch iImmer alle sächsiıschen Pfarrerinnen und arrer verpflichtet WCI -

den Selbstverständlich 1st der ensch In selner historischen E x1Istenz für dıe
Auslegung nıcht unbedeutend Hle orgänge der Inkulturation des E, vange-
hums In der Mıiıssionsgeschichte sınd sinnfällıge ewelse dafür. Entsche1-
dend aber ble1bt, W1IE der ensch mıt selner FE xX1sStenz der eilıgen chriıft be-
gegnet Stelle ich meın en In das 1C der eilıgen T1 der aber:
Stelle ich die Heilıge Schrift In das 1C melnes Lebens”? Wer 1st hler RKıchter
und Deuter über wen”? Wer bestimmt hier über das Bıld VON Chrıistus, WCT

bestimmt über dıe Kegeln und Normen des CGilaubens”? Seinem Rıchter
egegnen, st1mmt nıcht iIimmer TONLC Solche Begegnung S i

schüttern. Und Oohne solche Erschütterung verhert jede Verkündigung iıhre
Relevanz und das Evangelıum WwIrd tarhblos und SC

48  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−   carsten rentzing

Zuordnung in einem Unter- und Überordnungsverhältnis von norma normans 
und norma normata. D. h. die Bekenntnisse und ihre Kriterien stehen nicht in 
einem leeren Raum, sondern resultieren selbst wieder unmittelbar aus der 
Heiligen Schrift und sind jeweils an ihr zu prüfen. Wahrscheinlich haben wir 
als Verkündiger in der evangelischen Tradition zu lange versäumt, die kirch-
lichen Bekenntnisse in unserer Kirche zu pflegen. Das aber wäre ein Ver-
säumnis, das zu Lasten dessen geht, was man kirchliche Gemeinschaft nennt. 
Auf diese Art und Weise hätte man in der evangelischen Kirche zwar das 
Papsttum eines Einzelnen abgeschafft, aber zugleich das Papsttum von Mil-
lionen einzelner Subjekte eingeführt. Und ich scheue mich nicht, das un-
lutherisch zu nennen!

Wir brauchen eine kirchliche, eine gemeinschaftliche Auslegung der Hei-
ligen Schrift. Martin Luther hat dies beschrieben als Suche nach dem, „was 
Christum treibet“. Doch wäre es zu kurz gegriffen, bei diesem Satz ste-
hen zu bleiben. Denn auf welche Art und Weise wissen wir denn etwas 
Substantielles über Christus. Hier bedarf es weiterer Konkretionen, damit das 
Wort von Christus nicht leer und abstrakt bleibt. Als lutherischer Theologe 
will ich mich auf Kriterien und Konkretionen beziehen, die in dieser Kirche 
einstmals in den Bekenntnissen vereinbart worden sind. Ich möchte auf vier 
verweisen, die in meiner eigenen Verkündigungspraxis eine besondere Rolle 
spielen und die ich für die Zukunft der Kirche für unabdingbar halte.

„sola sacra scriptura iudex, norma et regula“

Dieser Satz entstammt einer einschlägigen Stelle der Konkordienformel, auf 
die noch immer alle sächsischen Pfarrerinnen und Pfarrer verpflichtet wer-
den. Selbstverständlich ist der Mensch in seiner historischen Existenz für die 
Auslegung nicht unbedeutend. Alle Vorgänge der Inkulturation des Evan ge-
liums in der Missionsgeschichte sind sinnfällige Beweise dafür. Entschei-
dend aber bleibt, wie der Mensch mit seiner Existenz der Heiligen Schrift be-
gegnet. Stelle ich mein Leben in das Licht der Heiligen Schrift? Oder aber: 
Stelle ich die Heilige Schrift in das Licht meines Lebens? Wer ist hier Richter 
und Deuter über wen? Wer bestimmt hier über das Bild von Christus, wer 
 bestimmt über die Regeln und Normen des Glaubens? Seinem Richter zu 
 begegnen, stimmt nicht immer fröhlich. Solche Begegnung vermag zu er-
schüttern. Und ohne solche Erschütterung verliert jede Verkündigung ihre 
Rele vanz und das Evangelium wird farblos und schal.



DIE ME-ILIGE SO RIFT ALS BRBUCM D KIRCHMNE 49

(resetz HH Evangelium £6

e Unterscheidung und Verwiesenheit VON (Jesetz und E vangelıum schö
den Grundbedingungen Iutherischen Verstehens und Auslegens der e1-

CI chrıft e orderungen (jottes 1mM (Jesetz en nach den Ilutherischen
Bekenntnissen einen dreifachen WEeC S1e dıiıenen als Spiegel, als Klegel
und als ege. Als Spiegel halten 1E€ den Menschen ıhre Sündhafttigkeıt VOT

ugen, indem 1E€ iıhnen iıhr Scheıtern (jottes (iehboten aufzeigen. Als Rıe-
gel wehren 1E€ dem Bösen. Und als ege. werden 1E€ Z£UT Handlungsgrund-
lage der Gläubigen. Das (Jesetz bringt Erkenntnis der ünde, ag
und OTE OB Das E vangelıum VON Jesus C’hristus aber pricht fre1. Und
£ W eshalb, we1l Jesus nıcht gekommen 1St, das (Jeset7 aufzulösen, (})[1-

dern ertTulilen afür stirht e 9 damıt WIT fre1 davon sınd, dem Anspruch des
(Jesetzes enugen mussen, VOT (jottes Angesicht bestehen können.
An der Gültigkeit des (Jesetz7es tfreilich andert dıe nıchts. SOonst ämlıch hätte
( ’hrıstus nıcht sterben muUussen.

uch für Verkündigung und Auslegung hat dies wıeder unmıttelbare Aus-
wirkungen. Wır en In der Verkündigung EeuUuflc untersche1ıden, O
WIT VOoO (Jesetz Oder VOoO E vangelıum reden. Wır UurTfen VOoO (Jesetz nıcht

reden als E1 das E vangelıum und umgekehrt. In der Verkündigung
1bt keine Möglıchkeit beım (Jesetz stehen Jleiben ESs <1bt auch keine
Möglıchkeit eın „reines” Evangelıum Oohne (Jesetz predigen. Denn eTSsST
UuUrc das (Jeset7 erhält das Evangelıum selinen wahren anz hne (Jesetz
bleiht ıne ‚Allerweltsbotsch  ..

Kanonische Austegung £6

Dass dıe chriıft kanonısch auszulegen lst, bedeutet zwelılerlel. Zunächst eIN-
mal 1St festzuhalten, dass nıcht etwalge Vorstufen, Jlextquellen Oder Ahnli-
ches für UNSs Heıilıge chriıft sınd, sondern der kanonıische ext In selner heu-
tigen (Giestalt e rhebung rüherer Jlextgestalten ann erhellend SeIN. S1e
annn aber den ext In heutiger (iestalt nıcht erseIizen 1C die Priesterschrift
Oder der Jahwiıist sınd für UNSs 1UudexX, und regula, sondern dıe fünf
Bücher Mose. Das ertel dıe historisch-kntische Exegese keineswegs ah Es
WEeI1sSt 1hr lediglich den richtigen alz 1mM Verstehens- und Auslegungsprozess

Kanoniısche Auslegung bedeutet aber auch, dass WIT be1 der uslegung
den dDNZCH K anon des en und Neuen lTestamentes beachten en In
diesem Kanon <1bt ämlıch Entwicklungen. ESs en siıch ufhebungen,
Verschärfungen und Bestätigungen. Und a ll dies 1St In der Verkündigung
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„Gesetz und Evangelium“

Die Unterscheidung und Verwiesenheit von Gesetz und Evangelium gehört 
zu den Grundbedingungen lutherischen Verstehens und Auslegens der Heili-
gen Schrift. Die Forderungen Gottes im Gesetz haben nach den lutherischen 
Bekenntnissen einen dreifachen Zweck: Sie dienen als Spiegel, als Riegel 
und als Regel. Als Spiegel halten sie den Menschen ihre Sündhaftigkeit vor 
Augen, indem sie ihnen ihr Scheitern an Gottes Geboten aufzeigen. Als Rie-
gel wehren sie dem Bösen. Und als Regel werden sie zur Handlungsgrund-
lage der Gläubigen. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde, es klagt an 
und es tötet sogar. Das Evangelium von Jesus Christus aber spricht frei. Und 
zwar deshalb, weil Jesus nicht gekommen ist, das Gesetz aufzulösen, son-
dern zu erfüllen. Dafür stirbt er, damit wir frei davon sind, dem Anspruch des 
Gesetzes genügen zu müssen, um vor Gottes Angesicht bestehen zu können. 
An der Gültigkeit des Gesetzes freilich ändert die nichts. Sonst nämlich hätte 
Christus nicht sterben müssen.

Auch für Verkündigung und Auslegung hat dies wieder unmittelbare Aus-
wirkungen. Wir haben in der Verkündigung deutlich zu unterscheiden, ob 
wir vom Gesetz oder vom Evangelium reden. Wir dürfen vom Gesetz nicht 
so reden als sei es das Evangelium und umgekehrt. In der Verkündigung 
gibt es keine Möglichkeit beim Gesetz stehen zu bleiben. Es gibt auch  keine 
Möglichkeit ein „reines“ Evangelium ohne Gesetz zu predigen. Denn erst 
durch das Gesetz erhält das Evangelium seinen wahren Glanz. Ohne Gesetz 
bleibt es eine „Allerweltsbotschaft“.

„Kanonische Auslegung“

Dass die Schrift kanonisch auszulegen ist, bedeutet zweierlei. Zunächst ein-
mal ist festzuhalten, dass nicht etwaige Vorstufen, Textquellen oder Ähnli-
ches für uns Heilige Schrift sind, sondern der kanonische Text in seiner heu-
tigen Gestalt. Die Erhebung früherer Textgestalten kann erhellend sein. Sie 
kann aber den Text in heutiger Gestalt nicht ersetzen. Nicht die Priesterschrift 
oder der Jahwist sind für uns iudex, norma und regula, sondern die fünf 
Bücher Mose. Das wertet die historisch-kritische Exegese keineswegs ab. Es 
weist ihr lediglich den richtigen Platz im Verstehens- und Auslegungsprozess 
zu.

Kanonische Auslegung bedeutet aber auch, dass wir bei der Auslegung 
den ganzen Kanon des Alten und Neuen Testamentes zu beachten haben. In 
diesem Kanon gibt es nämlich Entwicklungen. Es finden sich Aufhebungen, 
Verschärfungen und Bestätigungen. Und all dies ist in der Verkündigung 



CARSIEN

elbstverständlich berücksichtigen. Ich ann über e1in aufgehobenes
nıcht reden als E1 noch U1 Martın erTuC einmal AUS

0 erhält siıch mıt der dNZCH eilıgen Schrift, dass 1E siıch Urc
allenthalben zusammengeltragene tellen selhest auslegen und iıhre alleinıge
Lehrmeılsterıin SeIn wil1l “

„ FEUSTLUS COMNSNETLLLLN
£6

Was In der kırchlichen Verkündigung gilt hat klassısch 1n7en7 VON Lerimnum
ausgedrückt quod ub1ıque, quod SCHNIDCL, quod ah Oomnıbus ecreditum ST

Damıt sınd die Girundlıinien eINEs kırchlichen INASUS COMSCHSUS auch In
der Schriftauslegung bezeichnet. Fın Olcher ONSENS 1st £ W nıcht auf dem
Weg der Wiıissenschaft Oder Kırchenpoliti. herste.  ar, sondern als TUÜC des
eiılıgen (Je1lstes betrachten, allerdings innerhalb der 1IrC
einer Haltung des Kıngens ehben Olchen ONSENS. In früheren /eıiten hat
1111A0 wesentliche Beschlüsse In der Kırche eshalbh 1IUT einmütıg fassen kön-
1CH Und hıs auf den heutigen Jag siıch dieses Konsensprinz1ıp In der
sächsischen Kırchenverfassung als Kollegialıtätsprinzıp des Landeskırchen-
AMTES mındestens noch spurenhaft wıeder. NIie entsche1idet der Linzelne, s()[1-

dern dıe (emennschaft des Kolleg1ums. Und dies auch hler mi1t dem Ziel
einer Eiınmütigkeıt.

uch die Iutherischen Bekenntnisse betonen den IHNASDUS COMSCHSUS und
verstehen siıch als Ausdruck der einen Kırche en /Zeıten und al-
len (Jrten „LEcclesiae NO apud 1105 docent‘““: SO beginnt dıe
C'onfessi10 Augustana.

Ich glaube nıcht, dass einem lutherischen Verkündıiger egal seIn kann,
WAS bısher einer Auslegungsfrage geglaubt und ekannt wurde und WITd.
Das 1st schon e1in der Demut Und 1St zugle1ic eın Kriterium da-
für, O Privatauslegung Oder kırchliche Verkündigung e1 gecht
/Zum INASUS COMSCHSUS schört In der heutigen e1t In besonderer We1lse auch
die Tatsache, dass WIT als Kırche In e1lner Weltgemeinschaft der Auslegung
der eiılıgen chriıft stehen. Es gehört für miıich den grundsätzliıchen HFr-
tfordernissen der Gegenwart und /Zukunft viel stärker als bısher wahrzu-
nehmen, W ASs MNISCIC Glaubensgeschwister In er Welt Z£ZUT Auslegung der
eiılıgen chriıft beizutragen en

14, 556, 2617
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selbstverständlich zu berücksichtigen. Ich kann über ein aufgehobenes Gebot 
nicht so reden als sei es noch gültig. Martin Luther drückt es einmal so aus:

„So verhält es sich mit der ganzen Heiligen Schrift, dass sie sich durch 
allenthalben zusammengetragene Stellen selbst auslegen und ihre alleinige 
Lehrmeisterin sein will.“7

„magnus consensus“

Was in der kirchlichen Verkündigung gilt hat klassisch Vinzenz von Lerinum 
ausgedrückt: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est.

Damit sind die Grundlinien eines kirchlichen magnus consensus auch in 
der Schriftauslegung bezeichnet. Ein solcher Konsens ist zwar nicht auf dem 
Weg der Wissenschaft oder Kirchenpolitik herstellbar, sondern als Frucht des 
Heiligen Geistes zu betrachten, allerdings bedarf es innerhalb der Kirche 
 einer Haltung des Ringens um eben solchen Konsens. In früheren Zeiten hat 
man wesentliche Beschlüsse in der Kirche deshalb nur einmütig fassen kön-
nen. Und bis auf den heutigen Tag findet sich dieses Konsensprinzip in der 
sächsischen Kirchenverfassung als Kollegialitätsprinzip des Landes kirchen-
amtes mindestens noch spurenhaft wieder. Nie entscheidet der Einzelne, son-
dern die Gemeinschaft des Kollegiums. Und dies auch hier mit dem Ziel 
 einer Einmütigkeit.

Auch die lutherischen Bekenntnisse betonen den magnus consensus und 
verstehen sich so als Ausdruck der einen Kirche zu allen Zeiten und an al-
len Orten. „Ecclesiae magno consensu apud nos docent“: So beginnt die 
Confessio Augustana.

Ich glaube nicht, dass es einem lutherischen Verkündiger egal sein kann, 
was bisher zu einer Auslegungsfrage geglaubt und bekannt wurde und wird. 
Das ist schon ein Gebot der Demut. Und es ist zugleich ein Kriterium da-
für, ob es um Privatauslegung oder um kirchliche Verkündigung dabei geht. 
Zum magnus consensus gehört in der heutigen Zeit in besonderer Weise auch 
die Tatsache, dass wir als Kirche in einer Weltgemeinschaft der Auslegung 
der Heiligen Schrift stehen. Es gehört für mich zu den grundsätzlichen Er-
fordernissen der Gegenwart und Zukunft viel stärker als bisher wahrzu-
nehmen, was unsere Glaubensgeschwister in aller Welt zur Auslegung der 
Heiligen Schrift beizutragen haben.

7 WA 14, 556, 26ff.
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Praktische Konsequenzen

emerkungen Auslegung der eiılıgen chriıft 1mM 71 Jahrhundert SO
hıieß der Untertitel diesem Vortrag Vielleicht könnte der FEiındruck eNL-
standen se1n, dass ich hler vıiel sehr In die Kepristination therischer
Kernsätze verfallen bın Was hat das mi1t der Gegenwart und /Zukunft dieses
Jahrhunderts tun ? Ich meılne sehr viel.

Zunächst 1st ıne Rückkehr den Quellen immer eın Ansatzpunkt
für einen prung nach (HIl e Geschichte der RKeformatıon dies eIN-
drücklich

Dann 1st das Streben und die ucC nach gemeinsamen rundlagen der
(jemennschaft m. E Ssowochl gesellschaftlıch als auch IrCAINC die WESECNT-
ıchste Zukunftsaufgabe, VOT der WIT augenblıcklich stehen. S1e trıfft auf
1Ne Sehnsucht des befreıiten Indıy1iduums, das In selner Freiheıt Sspurt, dass
(jemennschaft keine Gefährdung selner Subjektivität darstellt, sondern unab-
dıngbarer Bestandte1 derselben ist

Und schheßlich schört dıe Weiltung des Hor1izontes auf die 1ne Welt, de-
1CcH Teı1il WIT sınd und AUS deren Zusammenhang WIT UNSs nıcht lösen können
und sollen, den Grundbedingungen der Kırche Jesu Christ1i

tfontes (zurück den uellen), COMMUNILO SANCIOTUM emeınnschaft
der Heilıgen) und INASIUS COM SCHSUS (kırchliıcher ONSENS über aum und
e1t hinweg) sınd Eckpfeiuer einer Suchbewegung, dıe auf Erkenntnis der
Wahrheit und Eirhalt der kırchlichen Einheılt hın ausgerichtet ist Und ıne
SsOölche Suchbewegung 1st der Kırche en /Zeıten 1IUT wünschen!
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4. Praktische Konsequenzen

Bemerkungen zur Auslegung der Heiligen Schrift im 21. Jahrhundert. So 
hieß der Untertitel zu diesem Vortrag. Vielleicht könnte der Eindruck ent-
standen sein, dass ich hier viel zu sehr in die Repristination lutherischer 
Kernsätze verfallen bin. Was hat das mit der Gegenwart und Zukunft dieses 
Jahrhunderts zu tun? Ich meine sehr viel.

Zunächst ist eine Rückkehr zu den Quellen immer ein guter Ansatzpunkt 
für einen Sprung nach vorne. Die Geschichte der Reformation lehrt dies ein-
drücklich.

Dann ist das Streben und die Suche nach gemeinsamen Grundlagen der 
Gemeinschaft m. E. sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich die wesent-
lichste Zukunftsaufgabe, vor der wir augenblicklich stehen. Sie trifft auf 
eine Sehnsucht des befreiten Individuums, das in seiner Freiheit spürt, dass 
Gemeinschaft keine Gefährdung seiner Subjektivität darstellt, sondern unab-
dingbarer Bestandteil derselben ist.

Und schließlich gehört die Weitung des Horizontes auf die eine Welt, de-
ren Teil wir sind und aus deren Zusammenhang wir uns nicht lösen können 
und sollen, zu den Grundbedingungen der Kirche Jesu Christi.

Ad fontes (zurück zu den Quellen), communio sanctorum (Gemeinschaft 
der Heiligen) und magnus consensus (kirchlicher Konsens über Raum und 
Zeit hinweg) sind Eckpfeiler einer Suchbewegung, die auf Erkenntnis der 
Wahrheit und Erhalt der kirchlichen Einheit hin ausgerichtet ist. Und eine 
solche Suchbewegung ist der Kirche zu allen Zeiten nur zu wünschen!


